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Demnach hat das Bundesgericht 
e r k a n n t :

D ie  Beschwerde ist a ls  unbegründet abgewiesen.

85. U r t h e i l  v o m  28.  S e p t e m b e r  1817 i n  S a c h e n  
H a u s e r  u n d  K o n s o r t e n .

A. Durch Urtheil der Kriminalabtheilung des zürcherischen O ber
gerichtes vom 7. M ärz 1874 wurde der in  seiner Heimatgemeinde 
unter öffentlicher Vormundschaft stehende Laver H artm ann von 
Hämikon, Kt. Luzern, des falschen Zeugnisses schuldig erklärt und 
unter solidarischer Hast m it zwei andern Angeklagten zu einer 
Entschädigung von 200 F r. an Metzger E. Vogt in  W interthur 
und von 100 F r. an  Alfred S aurenm ann , Kuttlermeister daselbst, 
verurtheilt.

B. Vogt und S au renm ann  erhoben nun gegen Jost H artm ann 
in  Hämikon, a ls  Vormund des Laver H artm ann , den Rechts
trieb für die genannten Entschädigungsforderungen. Allein der 
Betriebene wirkte Rechtsvorschlag aus und es wurde die B etrei
bung daraus sowohl vom Gerichtspräsidenten von Hitzkirch a ls  
von der Justizkommisston des luzernischen Obergerichtes aufgeho
ben, und zwar von letzterer durch Beschluß vom 8. Jenner 1875 
gestützt darauf, daß nach konstanter P rax is  die Vollziehung eines 
außerkantonalen S tra fu rth e ils  im  Gebiete des Kantons Luzern 
davon abhängig gemacht werde, ob der betreffende Kanton, in  wel
chem das quästionirliche Urtheil erlaffen worden, die im  Kanton 
Luzern gegen dessen Angehörige ausgefällten S trafurtheile  eben
falls vollziehe, ob also der Grundsatz der Reciprocität Geltung 
habe oder nicht, n un  aber aus der B eantw ortung der beim lu 
zernischen Regierungsrathe gestellten Einfrage stch ergebe, daß zwi
schen den Kantonen Luzern und Zürich ein diesfälliges Ueberein- 
kommen nicht bestehe.

C. D arau f nahm  Vogt den Laver H artm ann an seinem Auf- 
enchaltsorte W interthur in  Betreibung und erhielt unterm 31. 
Jenner 1876 gegen denselben Rechtsöffnung. D a  Bezahlung nicht
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erfolgte, wurde unterm  15. April 1876 gegen H artm ann, welcher 
sich inzwischen in  Wiesendangen, Bezirk W interthur, verehelicht 
und niedergelassen hatte, Konkurs eröffnet, in  welchem Vogt und 
S aurenm ann  ihre Forderungen anmeldeten und auch Advokat I .  
Hauser, welcher den Kridaren s. Z . vertheidigt hatte, für sich und 
D r. R . Winkler in  Luzern zwei Ansprachen geltend machte. Auf 
Begehren dieser Gläubiger verlangte das Konkursgericht durch 
Vermittlung des zürcherischen Regierungsrathes, daß das in  H ä
mikon befindliche Vermögen deS $ .  H artm ann in die Konkurs
masse abgeliesert werde. Allein die Regierung von Luzern wei
gerte sich, nach Einholung eines Gutachtens des luzernischen O ber
gerichtes, diesem Verlangen zu entsprechen, indem sie geltend machte- 
H artm ann stehe bezüglich der persönlichen Fähigkeit, außerhalb 
des Kantons Verpflichtungen einzugehen, unter den Gesetzen des 
H eim atortes; derselbe sei bevormundet und daher nicht befähigt, 
über das der Vormundschaft unterstellte Vermögen gültig zu dis- 
poniren. ES gelte allgemein a ls  Grundsatz, welcher auch in  der 
P rax is des Bundesrathes anerkannt sei, daß, wenn beim Kon
kurse über einen Bevormundeten auf das in einem andern Kan
ton unter vormundschaftlicher V erwaltung stehende Vermögen ge
griffen werden wolle, vorerst der Vormund in 's  Recht zu rufen 
sei. D aß  im vorliegenden Falle der Vormund und die Vormund- ■ 
schaftsbehörden den selbständigen Geschäftsbetrieb des H artm ann 
gebilligt haben, werde bestritten, und wenn diese Frage überhaupt 
wollte aufgeworfen werden, so müßte dieselbe durch das Gericht 
des Wohnortes des Vormundes beurtheilt werden.

D. Hierüber beschwerten sich Advokat I .  Hauser und W . S ta u b  
in  T urbenthal, welch' letzterer infolge Bezahlung des E . Vogt 
und I .  S aurenm ann  in  deren Rechte eingetreten ist, beim B u n 
desgerichte. S ie  verlangten, daß die Regierung von Luzern an
gehalten werde, dafür zu sorgen, daß die Effekten (Schuldbriefe) 
des H artm ann in  deffen Konkurs in W interthur abgeliefert wer
den,  und führten zur Begründung dieses Begehrens a n : H art
mann sei nicht für eine Forderung aus Vertrag, sondern für eine 
solche auS Delikt, zu deren Entstehung die Zustimmung des Vor
mundes daher nicht erforderlich gewesen sei, zum Konkurse betrie
ben worden. D ie  Entschädigungsforderung sei daher eine rechts-
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gültige und vollstreckbare. W enn der Vormund gegen die im  Kan
ton Zürich gegen den Schuldner angehobene Betreibung sich hätte 
aufiehnen wollen, so hätte derselbe dagegen Rechtsvorschlag aus
wirken müssen, indem ihm nach Vorschrift des zürcherischen Schuld
betreibungsgesetzes von dem Rechtstrieb Kenntniß gegeben worden 
sei. E r  habe aber weder gegen die Betreibung, noch gegen die 
Forderung selbst Einwendungen erhoben und damit sei die Kom
petenz der zürcherischen Betreibungsbeamten anerkannt. Uebrigens 
berühre diese Frage die luzernischen Behörden nicht, sondern maß
gebend sei einzig das Konkordat über die Fallim ente, welchem 
die Kantone Luzern und Zürich beigetreten seien und welches be
stimme, daß in  FällimentSsachm alle Effekten des Konkurftten, 
die in einem andern Kantone als demjenigen liegen, wo der Kon
kurs ausgebrochen sei, in den Hauptkonkurs fallen. Dieses Kon
kordat befinde fich noch in  K raft und müssen daher die Schuld
briefe des H artm ann, welche in der Schirmlade Hämikon liegen, 
in  dessen Konkurs abgeliefert werden.

E. D ie Regierung von Luzern trug auf Abweisung der B e
schwerde an. S ie  bezog sich im Wesentlichen auf ihren dem Kon
kursgerichte im  Jenner d. I .  ertheilten Bescheid, welchem sie noch 
folgende Bemerkungen beifügte:

1. O b  bei der Rechtsbetreibung und im Konkurse des X. H art
m ann  die zürcherischen Gesetze genaue Beachtung gesunden ha
ben, sei unerheblich, da letztere nicht über das Gebiet des Kan
tons Zürich hinausreichen und daher für den im Kanton Luzern 
befindlichen Vormund und das in  dessen Händen liegende Ver
mögen des X. H artm ann keine Bedeutung haben.

2. Ebenso sei es unerheblich, daß die Forderungen gegen X. 
H artm ann auf Delikt beruhen, indem eben der Ausweis der Re- 
ciprocität mangle.

3. D as  Konkordat vom 15. J u l i  1804, resp. 8. J u l i  1818, 
treffe nicht zu, weil X. H artm ann a ls  B ürger von Hämikon un 
ter Vormundschaft stehe und sein Vermögen fich in dortiger Schirm 
lade befinde. F ü r solches Vermögen gelte das Territorialprinzip, 
wie solches auch in dem Konkordate betreffend vormundschaftliche 
und Bevogtigungsverhältnisse vom 15. J u l i  1822 im plicite 
ausgesprochen und durch bundesräthliche P rax is  anerkannt sei.
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(Staatsrechtliche P rax is von D r. Ullmer, B o. II pag. 434 N r. 
1095.) D ie natürliche Folge hievon sei, daß Betreibungen auf 
Dormundschaftsguthaben direkt gegen den Vogt des M ündels ge
führt werden müssen, w as im  gegebenen Falle nicht geschehen sei. 
D ie Frage, ob das Vormundschaftsgut des L. H artm ann für des
sen betriebene Schulden hafte, sei durch das zuständige Gericht 
des W ohnortes des Vormundes zu entscheiden.

D a s  Bundesgericht zieht i n  E r w ä g u n g :
1. E s  handelt sich im vorliegenden Falle lediglich um  die Frage, 

ob der Vormund des Paver H artm ann und die luzernischen V or
mundschaftsbehörden pflichtig seien, das in  Hämikon unter vor
mundschaftlicher Verwaltung befindliche Vermögen des 36. H art
mann an  dessen Konkursmasse in  W interthur auszuliefern. D a 
gegen ist nicht zu untersuchen, ob und auf welche andere Weise 
allfällig die im  Konkurse angemeldeten Forderungen gegen den 
Vormund Jost H artm ann, beziehungsweise das in  dessen Händen 
liegende Vogtgut, geltend gemacht werden könnten.

2. N un schreibt das Konkordat vom 7. J u n i  1810, bestätigt 
den 8. J u l i  1818, allerdings vor, daß in  Fallim entsfällen alle 
einem Falliten zugehörigen Effekten in  die Hauptmasse fallen sol
len. Allein die vorliegende Beschwerde wird keineswegs von die
sem Konkordate, welches offenbar ganz andere Fälle im Auge 
hat, a ls  denjenigen, wo über einen Bevormundeten außer seinem 
Heimatskanton Konkurs verhängt wird, sondern von der Frage 
beherrscht, ob der gegen einen Bevormundeten «öffnete Konkurs 
rechtliche Wirkungen auch auf das in  einem andern, resp. seinem 
Heimatkanton in  vormundschaftlicher Verwaltung liegende Ver
mögen üben könne. F ü r Beantw ortung dieser Frage gibt weder 
das erwähnte Konkordat einen Anhaltspunkt, noch ist für dieselbe 
das zürcherische Gesetz über Schuldbetreibung und Konkurs maß
gebend, sondern es entscheidet, da es sich um ein interkantonales 
Verhältniß handelt, das Bundesrecht, und danach steht nun fest, 
daß aus das Vermögen, welches in  einem andern Kanton in  vor
mundschaftlicher Verwaltung sich befindet, nur insofern gegriffen 

, werden kann, a ls  der Vormund bei dem nach den Gesetzen des
jenigen Kantons, welcher die Vormundschaft rechtmäßig ausübt, 
kompetenten Gerichtsstand belangt und verurtheilt worden ist.
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3. D aß  nun dem Kanton Luzern zur Zeit einzig die Berech
tigung zusteht, über den X. H artm ann die Vormundschaft auszu
üben, kann nach dem Konkordate vom 15. J u l i  1822, betreffend 
die vormundschaftlichen und Bevogtigungsverhältnisse, welchem 
sowohl Luzern a ls  Zürich beigetreten sind, keinem Zweifel unter
liegen. Zweifelhafter dürfte sein, ob, wenn X. H artm ann zur Z e it 
der Konkurseröffnung, beziehungsweise Anhebung des Rechtstrie
bes, m it Zustimmung des Vormundes und der luzernischen V or
mundschaftsbehörden im  Kanton Zürich einen festen Wohnsitz ge
habt h ä tte , der Vormund desselben nicht verpflichtet w äre, den 
zürcherischen Gerichtsstand auch für sich a ls verbindlich anzuer
kennen, indem nicht dargethan ist, daß nach luzernischen Gesetzen 
der Gerichtsstand von Personen, welche sich unter öffentlicher V or
mundschaft befinden, durch den W ohnort des Vormundes und nicht 
durch denjenigen des Vögtlings bestimmt werde. Allein im  vor
liegenden Falle mangelt der Beweis dafür, daß Z. H artm ann  zu 
benanntem Zeitpunkte m it Bewilligung des Vormundes und der 
Vormundschaftsbehörden im Kanton Zürich feste Niederlassung 
erworben gehabt habe, w oraus folgt, daß die zürcherischen Ge
richte nicht befugt waren, über das im Kanton Luzern befindliche 
Vermögen desselben rechtsgültig Konkurs zu eröffnen. D enn ohne 
Bewilligung des Vormundes konnte X. H artm ann einen neuen 
Wohnsitz nicht erwerben. (Vergl. Amtl. S am m lung  der bundes- 
gerichtl. Entscheidungen, B d . III N r. 4  und 5.)

Demnach hat das Bundesgericht -
e r k a n n t :

D ie  Beschwerde ist a ls  unbegründet abgewiesen.

■ O O O ^ O O O
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Vierter Abschnitt. — Quatrième section.

Kantonsverfassungen. —  Constitutions cantonales.

Competenzüberschreitungen kantonaler Behörden. 
Abus de compétence des autorités cantonales.

Eingriffe in garantirle Rechte,
Atteintes portées à des droits garantis.

86. U r t h e i l  v o m  6. J u l i  1877 in  S a c h e n  B ü r g t  
u n d  K o n s o r t e n .

A. D ie  Kirchgemeinde Arth faßte unterm  6. August 1876 auf 
den Antrag des Gemeinderathes folgenden Beschluß:

„1. D ie S t .  Michaelskaplaneipfründe ist bis längstens Neu- 
„jahr 1877 wieder zu besetzen und wird diese W ahl durch die 
„Kirchgemeinde getroffen.

„2. M it dieser P fründe soll künftig auch die S telle eines S e -  
„kundarlehrers Verbunden werden und zwar, daß der H err Ka- 
„plan der S t .  Michaelspfründe Sekundarlehrer und derjenige b e r  
„ S t. Annapsründe H ilfslehrer ist.

„3. D er Gemeinderath ist m it Ballführung dieses Beschlusses 
„beauftragt und zur Aufbesserung des Gehaltes bis auf die Sum m e 
„von 2006 F r. bevollmächtigt."

Z ur Begründung dieses Antrages hatte der Gemeinderath Arth 
angeführt, daß eine Aufbesserung des Einkommens der S t .  M i- 
chaelspsründe und eine künftighin der Gemeinde zur Last fallende 
Gehaltserhöhung den gegenwärtig schon sehr ungünstigen Finanz
zustand der Gemeinde wesentlich verschlimmern würde, daß aber


